
■ Bei unbeweglichen 
Sachen beträgt die 
Gewährleistungsfrist 
drei Jahre. 

Der Bauunternehmer haftet 
für die vereinbarten und für 
die im Verkehr gewöhnlich vo-
rausgesetzten Eigenschaften 
des Werkes. Das Gesetz räumt 
der Verbesserung der man-
gelhaften Sache den Vorzug 
vor der Preisminderung und 
Wandlung des Vertrages ein. 
Es muss daher dem Unterneh-
mer zunächst die Möglichkeit 
eingeräumt werden, den Man-
gel zu beheben. 

Zur Preisminderung
Erst wenn eine Mangelbe-

hebung etwa unmöglich ist 
oder der Unternehmer dem 
Verlangen des Gewährleis-
tungsberechtigten nicht oder 
nicht in angemessener Frist 
nachkommt, hat dieser das 
Recht auf  Preisminderung 

RECHTRECHT
http://anwaltsverzeichnis.vol.at

Ein Service der 
Vorarlberger 
Nachrichten

und der 
 Vorarlberger 

Rechtsanwälte

DIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 29. April 2006. Anzeigen-
beratung Georg Flatz, Tel. 05572 501-114, E-Mail: 
georg.flatz@medienhaus.at. 

Mehrfachveräußerung: Wenn eine bewegliche 
Sache mehrfach veräußert wird, wird derjenige
Eigentümer, dem die Sache zuerst übergeben wird. 
Für unbewegliche Sachen wie Liegenschaften gilt 
Ähnliches: Eigentümer von z. B. mehrfach veräußer-
ten Grundstücken wird jener, der zuerst beim Grund-
buchsgericht um Eintragung ansucht.

Mangel, offenkundiger: Ein solcher liegt vor, wenn 
eine Sache mit einem Mangel behaftet ist, „der 
einem sofort in die Augen fällt“, also schon bei Ver-
tragsabschluss ohne genaue Überprüfung erkennbar 
ist. Für solche Mängel können keine Gewährleis-
tungsansprüche geltend gemacht werden, außer der 
Übergeber hat die fehlende Eigenschaft ausdrücklich 
zugesichert oder arglistig verschwiegen.

Rasch handeln
Baumängel und Schäden 

sind unbedingt zu dokumen-
tieren (Fotos, Film, Aufzeich-
nungen). Zudem empfiehlt 
sich die eheste Beiziehung ei-
nes Bausachverständigen und 
auch kompetente anwaltliche 
Beratung so Technischer Rat 
Ing. Baumeister Ulrich Ender, 
Bausachverständiger, Nüzi-
ders 

Kunstfehler 
Nach einer fehlerhaften 

ärztlichen Behandlung hat 
der Spitalserhalter dem Pati-
enten auch die Kosten einer 
teureren Folgebehandlung 
in einer Privatklinik zur 
Korrektur der fehlerhaften 
Erstbehandlung zu ersetzen. 
So entschied der Oberste Ge-
richtshof  in seiner jüngsten 
Rechtssprechung.

.
Die gesetzliche 
Beweiserleichte-
rung reduziert das 
Prozessrisiko des 
Kunden.

MAG. ALEXANDER WIRTH 
RA IN FELDKIRCH

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Baumängel und GewährleistungA B C  des Rechts

Unternehmer nicht. Mitunter 
kann dem Übernehmer jedoch 
der Nachweis Schwierigkeiten 
bereiten, dass ein bestimmter 
Mangel schon im Zeitpunkt 
der Übergabe vorhanden war. 

Beweiserleichterung 
Vor einigen Jahren hat der 

Gesetzgeber daher eine Be-
weiserleichterung für den Ge-
währleistungsberechtigten ge-
schaffen: Es wird nämlich ver-
mutet, dass der Mangel schon 
bei der Übergabe vorhanden 
war, wenn er innerhalb von 
sechs Monaten nach der Über-
gabe hervorkommt. Der Unter-
nehmer muss daher den Gegen-
beweis antreten. Gelingt ihm 

dieser nicht, wird er gewähr-
leistungspflichtig. Wichtig ist, 
dass die Rechtsfolgen der Ge-
währleistung nicht schon mit 
dem Vorhandensein des Man-
gels eintreten, sondern diese 
vom Erwerber innerhalb der 
Gewährleistungsfrist gericht-
lich geltend gemacht werden 
müssen. 

Gewährleistungsfrist
Bei unbeweglichen Sachen 

beträgt die Gewährleistungs-
frist drei Jahre, was nicht nur 
beim Kauf, sondern auch bei 
Arbeiten an solchen Sachen 
der Fall ist, z. B. bei Maurer-, 
Spengler- oder Bodenlegera-
beiten. Schließlich ist festzu-

halten, dass der Beginn der 
Gewährleistungsfrist mit der 
vollständigen Ablieferung der 
Sache zu laufen beginnt, was 
bei Bauobjekten in der Regel 
der Zeitpunkt der förmlichen 
Übergabe des Objekts sein 
wird. Auf  den Zeitpunkt der 
Erkennbarkeit des Mangels 
kommt es nicht an. 

Treten daher beispielsweise 
erst fünf  Jahre nach Übergabe 
eines Hauses Mängel am Ob-
jekt auf, kann der Käufer al-
lenfalls Schadenersatzansprü-
che gegen den Unternehmer 
geltend machen, für wel-che 
jedoch ein Verschulden des 
Unternehmers Voraussetzung 
ist.

bzw. – wenn der Mangel „nicht 
nur geringfügig ist“ – ein Recht 
auf  Wandlung, das heißt Auf-
hebung des und Rücktritt vom 
Vertrag.

Für Mängel, die erst nach 
Übergabe auftreten, haftet der 

Rechtsanwälte informieren:
Die Ausfallsbürgschaft 

Die Übernahme einer Bürgschaft ist immer 
mit hohem Risiko verbunden. Der Gläubiger 
möchte in der Regel, dass der Bürge gleich dem 
Hauptschuldner haftet, als s.g. Bürge und Zah-
ler. Der Gläubiger kann sich dann aussuchen, 
gegen wen er betreibt. Etwas sicherer für den 
Bürgen ist daher eine Ausfallsbürgschaft. Die-
se ist auf  den Fall der Uneinbringlichkeit der 
Hauptforderung eingeschränkt. 

Der Ausfallsbürge haftet daher nur, wenn der 
Gläubiger gegen den Hauptschuldner erfolglos 
Exekution geführt hat oder dieser z. B. unbe-
kannten Aufenthalts oder in Konkurs ist. Der 
Gläubiger muss daher zuerst versuchen, die 
offene Forderung beim Hauptschuldner ein-
bringlich zu machen. Die Bürgenhaftung eines 
Konsumenten gegenüber einer Bank ist zudem 
weiteren Einschränkungen, inbesonders bei 
fehlender Aufklärung, unterworfen.

Beim Bau eines Hauses geht es um hohe Summen. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten ist daher eine anwalt-
liche Hilfe besonders wichtig.                                                                                                  (Foto: Wodicka)
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